Staatssekretariat für Wirtschaft

z.H. Frau M. Maino
Effingerstrasse 1

3003 Bern

Bern, 29. September 2008
Vernehmlassungsantwort: 

Änderung des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb
Sehr geehrter Frau Bundesrätin
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zur Revision des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb Stellung zu nehmen und unterbreiten Ihnen folgende Bemerkungen: 

1. Grundsätzliche Bemerkungen
Travail.Suisse begrüsst die vorgeschlagene UWG-Revision. Sie enthält zahlreiche Neuregelungen in Bereichen, in denen heutzutage die Konsumentenrechte ungenügend sind. Aus Sicht der Arbeitnehmendenorganisation Travail.Suisse ist daher eine Besserstellung der Konsumentinnen und Konsumenten zentral. Die vorgeschlagenen Regelungen garantieren gleich lange Spiesse zwischen Anbietern und Konsumentinnen und Konsumenten. Sie bilden im Wesentlichen ab, was auch geltendes Recht in der EU ist. Zahlreiche Schweizer Unternehmen müssen dieses Recht dort einhalten – daher ist eine gesetzliche Angleichung des Schweizer Rechts nur eine logische Konsequenz. 
2. Zu den einzelnen Artikeln
Travail.Suisse hat den aufgeführten Artikeln nichts beizufügen und kann ihnen allesamt zustimmen. 
3. Weitere zu berücksichtigende Bereiche

Allerdings ist für Travail.Suisse die vorgeschlagene Revision nicht ausreichend. So werden nicht alle zentralen Tatbestände unlauteren Wettbewerbs ins UWG aufgenommen. 
Travail.Suisse will deshalb, dass auch der elektronische Geschäftsverkehr, die Zusendung unadressierter Werbesendungen und unlautere Gewinnversprechen dem UWG unterstellt werden. Zudem muss der UWG-Revision eine Anpassung des Obligationenrechts folgen, damit die wesentlichen Tatbestände ebenfalls dort aufgeführt werden. Deshalb schlägt Travail.Suisse folgende Ergänzungen vor: 
Ergänzung 1: Bestimmungen über den elektronischen Geschäftsverkehr

Der elektronische Geschäftsverkehr ist stark im Wachsen begriffen. Da dieser bisher nicht ausdrücklich einer gesetzlichen Regelung unterliegt, bietet dieser Bereich viel Spielraum für unlauteren Wildwuchs. Für die Konsumentinnen und Konsumenten besteht oftmals die Schwierigkeit, die wahre Identität des Anbieters zu erfahren. Weiter ist es vielfach nicht klar ersichtlich, ob es zu einem Vertragsabschluss gekommen ist; die Geschäftsbedingungen sind nicht oder nur ungenügend einsehbar; vielfach sind die Angaben zu den Preisen unklar. Bei soviel Unklarheiten wird es vielfach äusserst kompliziert, auf eine korrekte Vertragserfüllung zu bestehen. 
Aus diesen Gründen muss die vorgesehene UWG-Revision zwingend den elektronischen Geschäftsverkehr berücksichtigen. Das Gesetz ist wie folgt zu ergänzen:
Art. 3 Bst. Bbis (neu)
Unlauter handelt insbesondere, wer:

bbis
Waren, Werke oder Leistungen im Fernabsatz anbietet und es dabei unterlässt, klare und vollständige Angaben über seine Identität samt im Handelsregister eingetragener Identifikationsnummer, seinen Sitz oder Wohnsitz, seine Adresse, die Preise der angebotenen Produkte, sämtliche zu Lasten des Kunden gehenden Kosten oder die Zahlungsbedingungen zu machen;

Art. 6a 
Nichteinhaltung von besonderen Informationspflichten im elektronischen Geschäftsverkehr

1 Unlauter handelt insbesondere, wer Waren, Werke oder Leistungen im elektronischen Geschäftsverkehr anbietet und es dabei unterlässt:

a. 
klare und vollständige Angaben über eine Kontaktadresse einschliesslich derjenigen der elektronischen Post zu machen;

b. 
auf die einzelnen technischen Schritte, die zu einem Vertragsabschluss führen, hinzuweisen;

c. 
angemessene technische Mittel zur Verfügung zu stellen, mit denen Eingabefehler vor Abgabe der Bestellung erkannt und korrigiert werden können.

2 Absatz 1 findet keine Anwendung auf die Sprachtelefonie und auf Verträge, die ausschliesslich durch den Austausch von elektronischer Post oder durch vergleichbare individuelle Kommunikation geschlossen werden.

Ergänzung 2: Zustellung von unadressierten Werbesendungen
Travail.Suisse ist sich bewusst, dass es für gewisse Wirtschaftszweige notwendig ist, Werbematerial zu versenden. Dennoch hat dies so zu geschehen, dass das Recht zur Verweigerung der Annahme von unadressierten Werbesendungen gewahrt bleibt. Dieses Recht wurde bisher noch nicht explizit gesetzlich festgehalten. Das Gesetz ist deshalb wie folgt bezüglich der unadressierten Werbesendungen zu ergänzen: 

Art. 3 Bst. P (neu)
Unlauter handelt insbesondere wer:

p.
unadressierte Werbesendungen zustellt, ohne dass hierfür die ausdrückliche Zustimmung des Empfängers vorliegt. 

Ergänzung 3: Unlautere Gewinnversprechen

Für Travail.Suisse muss im Rahmen der vorgeschlagenen UWG-Revision zusätzlich die Problematik der unlauteren Gewinnversprechen einer Regelung unterworfen werden. Auf EU-Ebene wurde diesen Praktiken der Riegel geschoben mit der Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern. Das Gesetz ist daher wie folgt bezüglich unlauterer Gewinnversprechen zu ergänzen: 

Art. 3 Bst. Q (neu)
Unlauter handelt wer:

q.
insbesondere durch das Mittel eines Wettbewerbs oder einer Auslosung einen Gewinn verspricht, dessen Einlösung an Bedingungen gebunden ist, namentlich an den Anruf auf eine erhöht kostenpflichtige Telefonnummer oder an den Kauf einer Ware, ohne dass die beschriebenen Preise oder ein angemessenes Äquivalent vergeben werden. 

Ergänzung 4: entsprechende Anpassungen des Obligationenrechts
Die UWG-Revision kann nicht isoliert erfolgen, sondern es ist notwendig, auch im Obligationenrecht die relevanten Anpassungen vorzunehmen. Das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) dient zwar der wettbewerbsrechtlichen Lauterkeit, bei konkreten Vertragsstreitigkeiten bleibt die Rechtsanwendung aber unklar. Für Travail.Suisse ist es deshalb notwendig, die nötigen Anpassungen ebenfalls im Obligationenrecht zu machen. 

Wir danken Ihnen, sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, für die Gelegenheit zur Stellungnahme, und hoffen, dass Sie unseren Bemerkungen Rechnung tragen werden. 

Mit freundlichen Grüssen
Travail.Suisse

Martin Flügel 







Susanne Blank 
Präsident
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